
 

 

Rechnungsanschrift 

Kreis Segeberg 

Zentrale Geschäftsbuchhaltung 

Hamburger Straße 30 

23795 Bad Segeberg 

Bankverbindungen 

Sparkasse Südholstein | IBAN: DE95 2305 1030 0000 0006 12 | BIC: NOLADE21SHO 

Postbank AG | IBAN: DE17 2001 0020 0017 3632 03 | BIC: PBNKDEFFXXX 

Allgemeine Öffnungszeiten 

Aus aktuellem Anlass finden keine Sprechzeiten statt. 

Nur bei wichtigen Gründen, erhalten 

Bürger*innen im Einzelfall einen vorher abgestimmten 

Termin. 

Informationsschreiben für Kinder einer Kindertageseinrichtung 
Hier: Einstufung als enge Kontaktperson 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Ihr Kind hatte Kontakt zu einem bestätigten COVID-19 Fall im Rahmen des Kitage-
schehens. Wir bitten Sie zunächst, besonnen mit dieser Nachricht umzugehen und 
möchten Sie über wichtige Dinge, die nun zu beachten sind, informieren. 

Das Gesundheitsamt des Kreises Segeberg hat Ihr Kind in diesem Zusammenhang 
als enge Kontaktperson bewertet. 

Als enge Kontaktperson untersteht Ihr Kind den Regelungen der aktuellen Allge-
meinverfügung, des für Sie zuständigen Kreises. Sie sind verpflichtet Ihr Kind ge-
mäß dieser Allgemeinverfügung eigenständig abzusondern und sich bei dem für Sie 
zuständigen Gesundheitsamt zu melden. 

Informationen für Kinder mit dem Wohnort innerhalb des Kreises Segeberg 

Quarantänezeiten: 

Die aktuelle Quarantänezeit für Kontaktpersonen beträgt 10 Tage gerechnet ab dem 
letzten Kontakt zu der positiven Indexperson und endet automatisch mit Ablauf des 
letzten Quarantänetages. 

Kreis Segeberg ∙ Postfach 13 22 ∙ 23792 Bad Segeberg 

 

An die Eltern/Erziehungsberechtigten 
 
 

Kreis Segeberg | Der Landrat 

Infektionsschutz und umweltbezogener 
Gesundheitsschutz 
 
Team Kitas und Schulen 
  
Hamburger Str. 30 
23795 Bad Segeberg 
 
Tel. +49 4551 951-9833 
Fax +49 4551 951-9340 
E-Mail:   
Corona-kitas-schulen@segeberg.de 
 
Aktenzeichen: 
      
(bitte stets angeben) 
 
Bad Segeberg, den 18.01.2022 
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Wann der letzte Kontakt zu der positiven Indexperson stattgefunden hat, teilt Ihnen 
die Kitaleitung mit. 

 

Beispielrechnung Quarantänezeitraum: 

Letzter Kontakt am 01.01.  Quarantäne bis zum 11.01. einschließlich.    

 

Möglichkeiten der Quarantäneverkürzung: 

Für Kinder in den Angeboten der Kinderbetreuung kann die Quarantäne als Kontakt-
person bereits nach fünf Tagen durch einen PCR- oder zertifizierten Antigenschnell-
test beendet werden.  

Beispielrechnung Quarantäneverkürzung: 

Letzter Kontakt am 01.01.  Früheste mögliche Testung am 06.01.    

 

  Die Quarantäne endet frühestens mit Ablauf des fünften Tages. 

Zur Freitestung darf die Häuslichkeit einmalig verlassen werden. Dies darf nur unter 
Verwendung von einer Mund-Nasen-Bedeckung ohne Nutzung des ÖPNV und auf 
dem direkten Hin- und Rückweg erfolgen. Unterbrechungen aus anderen Zwecken 
sind nicht gestattet. 

Die Kosten für die Freitestung werden nicht erstattet. 

Verhalten während der Quarantäne 

Zum Schutz vor Ansteckung und Weiterverbreitung der Erkrankung bitten wir Sie, 
folgendes zu beachten: 

• Die Quarantäne gilt nur für Ihr Kind, sofern keine Symptome beste-
hen. 

• Sollte Ihr Kind Symptome entwickeln, müssen sich auch die Haus-
haltsmitglieder unverzüglich in Quarantäne begeben.  

Die Pflicht zur Absonderung gilt nicht für Personen, die einen voll-
ständigen Impfschutz inklusive einer Auffrischimpfung vorweisen, 
doppelt geimpfte Genesene, doppelt Geimpfte, deren Impfung weni-
ger als drei Monate zurückliegt und Genesene, deren Erkrankung we-
niger als drei Monate zurückliegt im Sinne der Begriffsbestimmungen 
der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung. 
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Wenden Sie sich bitte, bei einer Symptomatik, an Ihren Haus- und/o-
der Kinderarzt zwecks einer PCR-Diagnostik. 

• Bitte informieren Sie auch die engen Kontaktpersonen Ihres Kindes außerhalb 
des eigenen Haushaltes. Diese sollten ebenfalls auf Krankheitssymptome ach-
ten und Kontakte minimieren. 

• Während der Quarantäne sind Sie verpflichtet, den Anordnungen des Gesund-
heitsamtes Folge zu leisten. Dazu zählt, dass Personen unter Quarantäne ihr 
Zuhause nicht verlassen und keinen Besuch empfangen dürfen. 

• Auch wenn Ihr Kind keine Symptome zeigt, sind die Anweisungen des Ge-
sundheitsamtes unbedingt einzuhalten. Die Quarantäne ist eine Schutzmaß-
nahme, um eine weitere Verbreitung des Virus in der Bevölkerung zu vermei-
den. 

Bitte versuchen Sie wirklich Ihre Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Lassen 
Sie Geschwisterkinder nach Möglichkeit in der kommenden Woche zu Hause und 
schicken diese nicht in KiTa/KiGa/Schule. 

Positive Testung innerhalb der Quarantäne: 

Sollte Ihr Kind oder ein weiteres Haushaltsmitglied während der Quarantänezeit po-
sitiv getestet werden, sind die in diesem Schreiben angegebenen Zeiträume der 
Quarantäne nicht mehr zutreffend.  

In diesem Fall informieren Sie sich bitte auf unserer Internetseite über die aktuellen 
Vorgehensweisen und Isolationszeiträume. 

Quarantänebescheinigung: 

Benötigen Sie eine Quarantänebescheinigung für Ihr Kind und wohnen Sie im Kreis 
Segeberg, beantragen Sie diese bitte über das endsprechende Kontaktformular für 
die Ausstellung einer Quarantänebescheinigung auf unserer Internetseite:  

https://www.segeberg.de/Lebenslagen/Coronavirus/COVID-19-Formulare/in-
dex.php?object=tx,3466.9352.1&NavID=3466.47&La=1 

Bei der positiven Person, zu der Sie bzw. Ihr Kind Kontakt hatte, geben Sie bitte die 
Kindertagestätte (Name der Person) und den Gruppennamen (Vorname der Person) 
ein. 
 

Wir bitten Sie, die Kontaktaufnahme zum Gesundheitsamt auf die o.g. not-
wendigen Meldungen zu beschränken. 
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Weitere Informationen: 

Bitte beachten Sie zum Schutz einer Weiterverbreitung des Coronavirus die Hygi-
ene- und Verhaltensregeln. Informationen zur häuslichen Quarantäne finden Sie un-
ter: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/wie-verhalte-ich-mich/in-
der-haeuslichen-quarantaene.html 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Qua-
rantaene/Flyer.pdf?__blob=publicationFile 

 

Begleitende Informationen für Eltern zum Thema „Häusliche Quarantäne“ finden Sie 
unter: 

https://www.kritis.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikatio-
nen/Broschueren_Flyer/COVID_19_Tipps_fuer_Eltern.pdf;jsessio-
nid=B98E5A22912EBF7D885F6DC3748C9074.2_cid345?__blob=publi-
cationFile 

 

https://www.kritis.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikatio-
nen/Broschueren_Flyer/Tipps_%20haeusliche_Quarantaene.pdf;jsessio-
nid=B98E5A22912EBF7D885F6DC3748C9074.2_cid345?__blob=publi-
cationFile 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage 

Kreis Segeberg  
Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz  
Hamburger Straße 30  
23795 Bad Segeberg  
Tel.: +49 4551 951-9833  
Fax: +49 4551 951-9340  
E-Mail: corona-kitas-schulen@segeberg.de  
Internet: www.segeberg.de 

Stand 18.01.2022 


